




Datum: 16. Februar 2026 

Unser Zeichen: 111.5.72-901-10//04_HH 2026 

II. Feststellungen zum Haushaltsplan 2026

Die Stadtverordnetenversammlung der Hochschulstadt Geisenheim hat in ihrer Sitzung am 
11. Dezember 2025 die Haushaltssatzung mit dem zugehörigen Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2026 sowie den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Geisenheim für das Wirtschaftsjahr 
2026 beschlossen.

Der nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO geforderte Ausgleich im Ergebnishaushalt 2026 kann durch die 
Inanspruchnahme von Rücklagen dargestellt werden. Das geplante ordentliche Ergebnis weist 
einen Fehlbedarf in Höhe von 1, 17 Mio. EUR auf. Im außerordentliche Ergebnis wird mit einem 
Überschuss in Höhe von 1.001 EUR geplant. Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, 
wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen 
Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen 
Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. 
Gemäß Ziffer 2c des Finanzplanungserlasses 2026 kann wahlweise der Ausgleich durch Rücklagen 
erfolgen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder aus bis zum 31. Dezember 2024 
entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO 
gebildet wurden. 

Für das Haushaltsjahr 2025 wird, entgegen des gering geplanten Überschusses im ordentlichen 
Ergebnisses von ca. 4 T EUR, mit einem ordentlichen Defizit in Höhe von etwa 2,4 Mio. EUR 
gerechnet, das außerordentliche Ergebnis 2025 beläuft sich auf etwa + 700 T EUR. Dies wurde der 
Finanzaufsicht anhand einer Ergebnisrechnung 2025 (Stand 21. Januar 2026) mit einer Prognose 
aufgrund von noch ausstehenden Buchungen für das Haushaltsjahr 2025 dargelegt. 

Der erwirtschaftete ordentliche Fehlbetrag aus 2025 sowie der geplante ordentliche Fehlbedarf 
2026 soll vorrangig mit der außerordentlichen Rücklage gedeckt werden. Diese Information wurde 
der Finanzaufsicht per E-Mail am 28. Januar 2026 zugetragen. Es ist allerdings festzustellen, dass 
sich diese Aussage nicht mit der Übersicht über die Rücklagen (Anhang zum Haushaltsplan 2026) 
deckt. 

Der Stand der außerordentlichen Rücklage zum 31. Dezember 2024 beträgt etwa 4,8 Mio. EUR. 
Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses 2025 wird der Bestand der 
außerordentlichen Rücklage zum 31. Dezember 2026 auf unter 2 Mio. EUR sinken. 

Der Bestand der ordentlichen Rücklage beläuft sich zum 31. Dezember 2025 auf etwa 
11,5 Mio. EUR. 

Die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2027 bis 2029 weist ein planerisches kumuliertes 
Defizit in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis auf. Durch die Inanspruchnahme von 
Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann der Ausgleich dargestellt 
werden. 

Festzustellen ist damit, dass auch in den kommenden Jahren nicht mit einem Aufwuchs der 
Rücklagenmittel gerechnet werden kann und die bisher vorhandenen Rücklagen verzehrt werden. 
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